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Text 
   § 20. Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler und Lichtfarben für 
                          besondere Zwecke 
 
  (1) Außer den im § 14 Abs. 1 bis 7 und in den §§ 15 und 17 bis 19 
angeführten Scheinwerfern, Leuchten und Rückstrahlern dürfen ohne 
Bewilligung gemäß Abs. 4 an Kraftfahrzeugen und Anhängern nur 
angebracht werden: 
  a) Leuchten für die Beleuchtung des Wageninneren, der dem Betrieb 
     dienenden Kontrollgeräte, der Zeichen für Platzkraftwagen 
     (Taxi-Fahrzeuge), der Fahrpreisanzeiger und von Zeichen für die 
     im Abs. 5 lit. d und e angeführten Fahrzeuge von ärztlichen 
     Bereitschaftsdiensten oder Ärzten; 
  b) Freizeichen, Linienzeichen, Zielschilder und dergleichen, 
     Parkleuchten sowie Leuchten oder Rückstrahler, mit denen rotes 
     oder gelbrotes Licht aus- oder rückgestrahlt werden kann und 
     mit denen die Lage einer geöffneten Fahrzeugtüre angezeigt 
     werden kann, und Leuchten und Rückstrahler, deren Anbringen 
     gemäß § 33 Abs. 1 nicht angezeigt werden muß; 
  c) Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, 
     Arbeitsscheinwerfer, Nebelschlußleuchten und Seitenleuchten; 
  d) bei Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereich des öffentlichen 
     Sicherheitsdienstes bestimmt sind, bei Fahrzeugen, die im 
     Bereich des militärischen Eigenschutzes sowie der 
     Militärstreife zur Verwendung kommen oder zur Verwendung von 
     Organen der Finanzverwaltung (Zollverwaltung) bestimmt sind, 
     bei Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugen des Rettungsdienstes im 
     Besitz von Gebietskörperschaften oder des österreichischen 
     Roten Kreuzes, bei Fahrzeugen, die für die Entstörung von 
     Richtfunk- und Koaxialkabelanlagen der BOS-Netze (Behörden und 
     Organisationen mit Sicherheitsfunktionen) bestimmt sind, sowie 
     bei Fahrzeugen, die von gemäß § 97 Abs. 2 StVO beeideten 
     Straßenaufsichtsorganen zur Begleitung von Sondertransporten 
     verwendet werden, sofern die Verwendung von Blaulicht im 
     Bescheid gemäß § 39, § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 oder § 104 
     Abs. 9 als Auflage zur Transportabsicherung vorgeschrieben 
     wurde, für die Dauer dieser Transportbegleitung, Scheinwerfer 
     und Warnleuchten mit blauem Licht; 
  e) bei Fahrzeugen, die ausschließlich im Bereich des 
     Straßendienstes im Sinne des § 27 Abs. 1 der StVO. 1960 
     bestimmt und zur Verrichtung von Streu- oder Schneeräumarbeiten 
     besonders gebaut oder ausgerüstet sind und deren äußerste 
     Punkte durch Flaggen erkennbar gemacht werden, je ein quer zur 
     Fahrtrichtung wirkender Scheinwerfer, mit dem zur Beleuchtung 
     dieser Flaggen weißes Licht ausgestrahlt werden kann; 
  f) Warnleuchten mit gelbrotem Licht; 
  g) Ladewarnleuchten zur Kenntlichmachung von Anbaugeräten oder 



     Hubladebühnen, mit denen paarweise gelbrotes Blinklicht 
     ausgestrahlt werden kann. Diese sind möglichst am äußeren Rand 
     der Einrichtung anzubringen; 
  h) retroreflektierende Markierungen und Konturmarkierungen sowie 
     charakteristische Markierungen zur Verbesserung der 
     Sichtbarkeit und Erkennbarkeit schwerer und langer Fahrzeuge 
     im Sinne der ECE-Regelung Nr. 104. 
  (2) Nebelscheinwerfer müssen so angebracht sein, dass ihre 
Lichtaustrittsfläche nicht höher liegt als der höchste Punkt der 
Lichtaustrittsfläche der Scheinwerfer, mit denen Abblendlicht 
ausgestrahlt werden kann. Sie müssen, außer bei Motorrädern mit 
Beiwagen, symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht 
sein. Abgesehen von den im § 15 geregelten Fahrzeugen dürfen an 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen nur zwei Nebelscheinwerfer angebracht 
sein. 
  (3) Mit Parkleuchten dürfen nur Personenkraftwagen sowie 
Fahrzeuge, die nicht länger als 6 m und nicht breiter als 2 m sind, 
ausgerüstet sein. Parkleuchten müssen so beschaffen und angebracht 
sein, daß mit ihnen während des Parkens bei Dunkelheit und klarem 
Wetter nach vorne und nach hinten anderen Straßenbenützern das 
Fahrzeug auf mindestens 50 m erkennbar gemacht werden kann. Mit 
Parkleuchten darf nach vorne nur gelbrotes, gelbes oder weißes und 
nach hinten nur gelbrotes oder rotes Licht ausgestrahlt werden 
können. 
  (4) Andere als die im § 14 Abs. 1 bis 7, in den §§ 15 und 17 bis 
19 und in den Abs. 1 bis 3 angeführten Schweinwerfer, Leuchten und 
Rückstrahler oder andere Lichtfarben dürfen nur mit Bewilligung des 
Landeshautpmannes an Kraftfahrzeugen und Anhängern angebracht werden 
und nur, wenn der Antragsteller hiefür einen dringenden beruflichen 
oder wirtschaftlichen Bedarf glaubhaft macht. Diese Bewilligung ist 
nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 5 bis 7 zu erteilen, wenn die 
Verkehrs- und Betriebssicherheit dadurch nicht beeinträchtigt wird 
und wenn nicht zu erwarten ist, daß andere Verkehrsteilnehmer durch 
diese Leuchten und Lichtfarben abgelenkt oder getäuscht werden 
können, wie insbesondere bei beleuchteten Werbeflächen oder 
Leuchten, die so geschaltet sind, daß der Eindruck bewegter Lichter 
entsteht. 
  (5) Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem Licht dürfen bei 
nicht unter Abs. 1 lit. d fallenden Fahrzeugen nur bewilligt werden, 
wenn ihre Verwendung im öffentlichen Interesse gelegen ist und 
dagegen vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine 
Bedenken bestehen und nur für Fahrzeuge, die zur Verwendung bestimmt 
sind: 
  a) ausschließlich oder vorwiegend für Feuerwehren, 
  b) für den öffentlichen Hilfsdienst, 
  c) für den Rettungsdienst, 
  d) für den ärztlichen Bereitschaftsdienst von 
     Gebietskörperschaften, Ärztekammern oder 
     Sozialversicherungsträgern, 
  e) für die Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch Ärzte in 
     verkehrsreichen Gebieten, in denen kein mit einem Arzt 
     besetzter Rettungsdienst und kein ärztlicher 
     Bereitschaftsdienst gemäß lit. d zur Verfügung stehen; vor der 
     Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung 
     ist eine Stellungnahme der Ärztekammer zur Frage der 
     Notwendigkeit der Erteilung dieser Bewilligung einzuholen oder 
  f) für die Leistung dringender Hilfsdienste im Zusammenwirken mit 
     Feuerwehren oder öffentlichen Hilfsdiensten bei 



     Verkehrsunfällen, an denen Fahrzeuge zur Beförderung 
     gefährlicher Güter beteiligt sind, 
  g) für die Erbringung dringender tierärztlicher Hilfe durch 
     Tierärzte in verkehrsreichen Gebieten, in denen kein mit einem 
     Tierarzt besetzter Rettungsdienst zur Verfügung steht; vor der 
     Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung der Bewilligung 
     ist eine Stellungnahme der Tierärztekammer zur Frage der 
     Notwendigkeit der Erteilung dieser Bewilligung einzuholen, 
  h) für die Leistung dringender ärztlicher Hilfe durch Fachärzte 
     (in verkehrsreichen Gebieten), sofern sie sich auf Grund 
     krankenanstaltenrechtlicher Organisationsvorschriften in 
     Rufbereitschaft befinden, oder 
  i) für freipraktizierende Hebammen, die berechtigt sind, 
     Hausgeburten durchzuführen, zum rascheren Erreichen des Ortes 
     der Hausgeburt. 
In den Fällen der lit. d und lit. h ergeht die Bewilligung an die 
Institution oder Krankenanstalt, die den Bereitschaftsdienst 
organisiert. Die Bewilligung erstreckt sich auf ein oder mehrere 
Fahrzeuge dieser Institutionen oder auf die jeweils von der 
Institution namhaft gemachten Fahrzeuge der Bereitschaftsdienst 
versehenden Ärzte. Die Warnleuchten mit blauem Licht dürfen jeweils 
nur an dem Fahrzeug angebracht werden, das tatsächlich für einen 
bestimmten Bereitschaftsdienst eingesetzt wird und nur auf die Dauer 
des Bereitschaftsdienstes und nur während der Verwendung dieses 
Fahrzeuges für Einsatzfahrten. 
  (6) Bewilligungen nach Abs. 5 sind unter den entsprechenden 
Auflagen oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Beschränkungen 
der Gültigkeit zu erteilen. Durch Verordnung können die näheren 
Bestimmungen hinsichtlich der Bewilligungen nach Abs. 5 festgelegt 
werden. Dabei sind insbesondere die Antragslegitimation, die 
Erteilungsvoraussetzungen, spezielle Einsatzbedingungen sowie die 
Führung entsprechender Aufzeichnungen über die Verwendung des 
Blaulichtes zu regeln. 
  (7) Die in den Abs. 1 bis 5 angeführten Scheinwerfer, Leuchten 
und Rückstrahler dürfen nicht blenden; sie dürfen die Wirkung der 
vorgeschriebenen Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrahler nicht 
beeinträchtigen. Nach vorne darf, außer mit fluoreszierenden Farben 
bei Feuerwehrfahrzeugen oder Rettungsfahrzeugen, nie rotes Licht, 
nach hinten, außer bei Rückfahrscheinwerfern, rückstrahlenden 
Kennzeichentafeln, reflektierenden Warntafeln im Sinne des § 102 
Abs. 10a und 10c, Zeichen für Platzkraftwagen (Taxi-Fahrzeuge), 
retroreflektierenden Markierungen, Konturmarkierungen sowie 
charakteristischen Markierungen zur Verbesserung der Sichtbarkeit 
und Erkennbarkeit schwerer und langer Fahrzeuge im Sinne der 
ECE-Regelung Nr. 104 und reflektierenden Tafeln (Aufklebern) für 
vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, nie weißes oder gelbes Licht aus- 
oder rückgestrahlt werden können; dies gilt jedoch nicht für die 
Kenntlichmachung von Fahrzeugen des Straßendienstes, von Fahrzeugen, 
deren größte Länge oder größte Breite die im § 4 Abs. 6 Z 2 und 3 
festgesetzten Höchstgrenzen überschreitet, oder von über das 
Fahrzeug hinausragenden Ladungsteilen oder Geräten mit 
fluoreszierenden Farben oder rückstrahlendem Material. Leuchten mit 
Blinklicht sind ausschließlich bei Fahrtrichtungsanzeigern (§ 19) 
oder als Warnleuchten, Leuchten mit Drehlicht ausschließlich als 
Warnleuchten zulässig. Leuchten mit Drehlicht sind Leuchten, bei 
denen die die Richtung der Lichtaussendung bestimmenden Teile 
rotieren. Blaues Licht darf außer mit den im Abs. 1 lit. d und 
Abs. 5 angeführten Scheinwerfern und Warnleuchten nicht aus- oder 



rückgestrahlt werden. Wenn Bedenken bestehen, ob die Scheinwerfer, 
Leuchten und Rückstrahler oder ihre Anbringung den Vorschriften 
entsprechen, hat die Behörde hierüber ein Gutachten eines gemäß 
§ 125 bestellten Sachverständigen oder der Bundesanstalt für Verkehr 
einzuholen. 
  (8) Das Anbringen von über die ganze Hinterseite oder über die 
ganze Seitenwand verlaufenden waagrechten Streifen aus rot 
fluoreszierendem oder rot rückstrahlendem Material von mehr als 
100 mm Höhe an anderen als Fahrzeugen, die zur Verwendung im Bereich 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes bestimmt sind, ist unzulässig. 
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